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Ihr Beitrag und seine  
Verwendung.
Als Mitglied der IG BCE zahlen Sie einen Beitrag. Damit 
haben Sie Anspruch auf alle Leistungen der Gewerk-
schaft. Dieser Beitrag  beträgt laut Satzung zirka ein 
Prozent Ihres durchschnittlichen monatlichen Brutto-
Einkommens. Mit Ihrem Beitrag sichern Sie die wirt-
schaftliche Grundlage und damit auch ihre politische 
Durchsetzungskraft. Sollten Sie  arbeitslos werden,  
ein Studium beginnen oder sonst zeitweilig keine 
Einkünfte haben, müssen Sie auf die Solidarität Ihrer 
Gewerkschaft nicht verzichten. Wir gleichen Ihren  
Beitrag jederzeit Ihrer persönlichen Einkommens- 
situation an. Den Mitgliedsbeitrag können Sie selbst-
verständlich als Werbungskosten steuerlich geltend 
machen. 

Die Ausgaben der IG BCE betrugen im Jahr 2009  
134,4 Mio. Euro und schlüsseln sich wie folgt auf:

• für gewerkschaftspolitische Aufgaben  
(z. B. Tarifpolitik, Publikationen,  
Satzungsgremien, Gesellschaftspolitik,  
Personengruppenarbeit) 14,9 %%

• für Beiträge an den DGB und  
internationale Verbände 11,9  %%

• für Satzungsleistungen  
(z. B. Freizeit-Unfallversicherung) 4,5  %

• für Rückvergütungen an Ortsgruppen  
und Vertrauenskörper 5,5  %

• für die gewerkschaftliche Betreuungs- 
arbeit, einschließlich Personal 45,1  %

• für die Verwaltung 18,1  %

  100,0 %

Bei Monatseinkommen über 3.481,90 Euro erhöht sich der Monats-
beitrag für aktive Mitglieder je weitere 48,57 Euro um 0,51 Euro. 
Rentner/-innen und arbeitslose Mitglieder zahlen entsprechend der 
fortgeführten Tabelle 4/10 des Beitrages für aktive Mitglieder.




